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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Bildung des Haupt- und Finanzausschusses mit sechs Gemeindevertretern
und je einem Stellvertreter. 
Der Bürgermeister als stimmberechtigtes Mitglied führt den Vorsitz des Haupt- und Finanzausschusses.

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag

Anwesend

               

JA

               

NEIN

               

Enthaltung

               

§ 22 BbgKVerf
 1)

               
1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

§ 49 Abs. 1 und 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 

Sachverhalt, Begründung:

Der  Haupt-  und  Finanzausschuss  als  Pflichtausschuss  besteht  aus  Gemeindevertretern  und  dem
Bürgermeister als stimmberechtigtem Mitglied. Die Gemeindevertretung legt in ihrer ersten Sitzung die Anzahl
der Gemeindevertreter, die Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss sind, fest. Die Mitglieder des Haupt- und
Finanzausschusses wählen aus ihrer  Mitte  den Vorsitzenden,  sofern nicht  die Gemeindevertretung in  ihrer
ersten Sitzung beschließt, dass der Bürgermeister den Vorsitz führt. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:

keine 


